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Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachung des Landrates des Landkreises Vorpommern-Rügen,
untere Wasserbehörde nach § 3a UVP-Gesetz

DieWasserund AbwasserGmbHBoddenland beabsichtigt im Bereich der WasserfassungMar
tenshagen einen Erdaufschlussdurchzuführen, der als Brunnen ausgebaut der Wasserversor
gung dienen soll.

Der Landrat als zuständige Behörde für die Registrierung dieses Erdaufschlusseshat eine all
gemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c in Verbindung mit Punkt 13.4 der Anlage 2 zu §
3c des UVP-Gesetzes(Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassungder Be
kanntmachung vom 24. Februar 2010, BGBL I S. 94, zuletzt geändert durch Art. 10 des Geset
zes v. 23.7.2013, BGBL12749) durchgeführt.

Auf Grundlage der Merkmale des Vorhabens, der Kriterien des Standortes und der Merkmale
der möglichen Auswirkungen für die Vorprüfung des Einzelfalles gemäß UVPGAnlage 2 wurde
festgestellt, dassdie geplante Maßnahmenicht UVP- pflichtig ist.

Diese Feststellung ist gemäß § 3a UVPGnicht selbstständig anfechtbar.

Der Landrat des LandkreisesVorpommern-Rügen als untere Wasserbehördewird über das ge
plante Vorhaben nach den Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzesentscheiden.
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